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Aktuelles zur Luftreinhalteplanung  

Andrea Wellhöfer, Bayerisches Landesamt für Umwelt 

1 Einführung 
Die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2) ist weiterhin das drängendste Thema der Luftreinhaltepla-
nung, da der seit 2010 gültige Grenzwert für NO2 von 40 µg/m3, gemittelt über das Kalenderjahr, ent-
sprechend der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV), noch 
in vielen deutschen Städten überschritten wird [1]. 

Quellen für NO2 sind Verbrennungsprozesse im Straßenverkehr (Verbrennungsmotoren), in Industrie, 
Energiewirtschaft und Haushalten. Hauptquelle im Straßenverkehr sind Dieselfahrzeuge mit zu hohen 
Realemissionen. Das neu veröffentlichte Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 
(HBEFA 4.1 [2]) zeigt jedoch auf, dass Diesel-Pkw der neuen Emissionsklassen Euro 6d temp und 
Euro 6d ein sehr gutes Emissionsverhalten haben. Während Euro 6a/b/c Diesel-Pkw noch mit durch-
schnittlich 630 mg/km angesetzt werden müssen sowie Euro 5 Diesel-Pkw mit noch höheren Emissio-
nen, liegen die durchschnittlichen NOX-Emissionen für Euro 6d temp und Euro 6d Diesel-Pkw bei 46 
mg/km und 40 mg/km [3]. 

Die Schadstoffverminderung an der Quelle ist eine der wirksamsten und effektivsten Maßnahmen, 
dies zeigt sich insbesondere an der Minderungsrate, die die Flottenerneuerung durch den Einsatz von 
neuen und Substitution alter Fahrzeuge jährlich mit sich bringt. Neben der Flottenerneuerung ist eine 
Hardware-Nachrüstung für ältere Diesel-Pkw (Euro 5) möglich, die wir, das Bayerische Landesamt für 
Umwelt, selbst an einem Dienstfahrzeug testen. Hier hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA) für unter-
schiedliche Fahrzeugkategorien, in diesem Jahr auch im Pkw-Bereich, „Allgemeine Betriebserlaubnis-
se“ (ABE) erteilt. Unterschieden wird nach Nachrüstmöglichkeiten für Busse, Pkw, leichte Handwer-
ker- und Lieferfahrzeuge sowie für schwere Kommunalfahrzeuge [4]. 
Das System, das in unserem Dienst-Pkw verbaut ist, hat für unser Fahrzeug noch keine ABE vom 
KBA erhalten, weil die durch das System verursachte Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs etwas über 
der in den Technischen Vorschriften für Hardware-Nachrüstungen bei PKW [5] vorgeschriebenen ma-
ximal zulässigen Erhöhung von 6 % liegt. Problematisch ist der Prozentsatz bei Fahrzeugen, die einen 
geringen Kraftstoffverbrauch haben. Für unser Fahrzeug, das durchschnittlich 6,2 l Dieselkraftstoff vor 
Einbau verbraucht hatte, entsprechen 6 % gerade einmal 0,37 l. Damit dürfte es derzeit nicht mehr als 
6,57 l verbrauchen, tatsächlich liegt der Verbrauch etwas höher bei 6,7 l (entsprechend 8 % Erhö-
hung). Die Stickstoffoxid-Minderung beträgt dagegen bei unserem Fahrzeug auch im Langzeit- und 
Realbetrieb (ca. 35.000 km Fahrleistung) rund 75 %. Für den Weiterbetrieb von älteren Fahrzeugen 
befürworten wir eine Nachrüstung zur Verminderung von Stickstoffoxiden, da sie nur für einen abseh-
baren Zeitraum als Übergangslösung anzusehen ist. 

2 Stickstoffdioxidsituation deutschlandweit 
Das Umweltbundesamt (UBA) sammelt und bewertet die Messdaten aus den Luftmessnetzen der 
Bundesländer und des Umweltbundesamtes. Nach den Auswertungen des UBA [6] zeigt die Stick-
stoffdioxidbelastung, wie im vergangenen Jahr, weiterhin auch für das Kalenderjahr 2018 einen Rück-
gang. In 2018 lagen an etwa 37 % (Vorjahr: 41 %) der verkehrsnahen automatisch messenden Statio-
nen die NO2-Jahresmittelwerte über dem Immissionsgrenzwert von 40 μg/m3. 
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Die Zahl der Kommunen mit Grenzwertüberschreitungen lag deutschlandweit bei 57 Städten [7].  
NO2-Stundenmittelwerte über 200 μg/m³ sind seit 2010 höchstens 18-mal im Jahr zulässig. Im Jahr 
2018 wurde dieser Grenzwert wie im Vorjahr deutschlandweit nicht überschritten. In den Vorjahren 
kam es im verkehrsnahen Bereich vereinzelt (rd. 1 % der verkehrsnahen Messstationen) zu Über-
schreitungen.  

Die EU-Kommission hat am 17.05.2018 Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union gegen 
Deutschland, Frankreich, Ungarn, Italien, Rumänien und das Vereinigte Königreich eingereicht, weil 
die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) nicht eingehalten werden. Auch wurden nach Ansicht der 
Kommission keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, um die Zeiträume, in denen die Grenzwerte 
überschritten werden, so kurz wie möglich zu halten [8]. 
Am 24.10.2019 hat der EuGH im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens Frankreich verurteilt, 
wegen des Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus der Richtlinie über Luftqualität (Richtlinie 
2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa (ABl. 2008, L 152, S. 1)), da Frankreich den Jahresgrenzwert für Stickstoffdi-
oxid seit dem 01.01.2010 in zwölf französischen Ballungsräumen und Luftqualitätsgebieten systema-
tisch und anhaltend überschritten hat [9]. 

In dem Urteil betont der EuGH, dass: 

• die Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in der Luft für sich genommen aus-
reicht, um einen Verstoß gegen die in Art. 13 der Richtlinie aufgestellte Verpflichtung feststel-
len zu können 

• Frankreich nicht bis spätestens zwei Jahre nach der ersten Überschreitung der Grenzwerte 
einen Luftqualitätsplan bei der Kommission eingereicht hat 

• Frankreich offenkundig nicht rechtzeitig geeignete Maßnahmen getroffen hat, die gewährleis-
ten, dass der Zeitraum der Nichteinhaltung „so kurz wie möglich“ gehalten wird 

• es bei einer Vertragsverletzung unerheblich ist, ob diese auf Vorsatz, Fahrlässigkeit oder auf-
getretene technische oder strukturelle Schwierigkeiten zurückzuführen ist, Frankreich die frag-
lichen Grenzwerte während sieben aufeinanderfolgender Jahre systematisch und anhaltend 
überschritten hat, obwohl die Verpflichtung bestand, wirksame Maßnahmen zu treffen, um den 
Zeitraum der Nichteinhaltung so kurz wie möglich zu halten. 

Die Kommission hatte gleichzeitig auch gegen Deutschland eine Vertragsverletzungsklage wegen 
Nichteinhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid in zahlreichen Gebieten erhoben (Rechtssache C 
635/18 Kommission / Deutschland). In dieser Rechtssache gab es zum Zeitpunkt dieser vorliegenden 
Zusammenfassung noch keinen Termin. 

3 Stand der Luftreinhalteplanung in Bayern 
In Bayern liegt der Focus ebenfalls weiterhin auf dem Luftschadstoff Stickstoffdioxid (NO2). Die Fein-
staubgrenzwerte für PM10 sowie für PM2,5 sind an den Messstationen des Lufthygienischen Landes-
überwachungssystem Bayerns (LÜB) nicht überschritten.  

Der seit 01.01.2010 gültige Stickstoffdioxid-Jahresmittelgrenzwert von 40 µg/m3 wird an stark ver-
kehrsbelasteten Standorten mit ungünstigen Ausbreitungsbedingungen (d.h. beidseitig geschlossener 
Bebauung) nicht eingehalten. 
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Der Stundenmittelgrenzwert für NO2 von 200 µg/m3 in Verbindung mit 18 zulässigen Überschreitun-
gen pro Kalenderjahr wird dagegen seit 2016 weiterhin an allen Stationen in Bayern eingehalten. 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt betreibt seit 1974 das Lufthygienische Landesüberwachungs-
system Bayern (LÜB) mit derzeit über 50 Messstationen. Die Messstationen werden gemäß den ge-
setzlichen Vorgaben der 39. BImSchV betrieben. Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der NO2-
Jahresmittelwerte im Mittel über alle bayerischen Stationen des LÜB sowie sortiert nach den Standort-
umgebungen „verkehrsorientiert“, „(vor-)städtisch“ und „ländlich“ über den Zeitraum von 2000 bis 
2018. Insbesondere in den letzten Jahren ist ein stetiger Rückgang der NO2-Belastung vor allem an 
verkehrsorientierten Stationen zu sehen. 

 
Abb.: Entwicklung der NO2-Jahresmittelwerte im Mittel über alle bayerischen Stationen sowie sortiert nach 

Standort-umgebung „verkehrsorientiert“, „(vor-)städtisch“ und „ländlich“ im Zeitraum von 2000 bis 2018 [10] 

Insgesamt wurde der NO2-Grenzwert von 40 μg/m3 im Jahr 2018 noch an den Messstationen in drei 
bayerischen Städten (Vorjahr: vier) überschritten. In Augsburg wurde eine Konzentration von 43 μg/m3 
und in Nürnberg von 46 μg/m3 an NO2 ermittelt. Deutliche Überschreitungen wurden in München an 
der Landshuter Allee mit 66 μg/m3 (Vorjahr: 78 μg/m3) und am Stachus mit 48 μg/m3 (Vorjahr: 53 
μg/m3) gemessen, wobei eine Zwischenbilanz für die vergangenen zehn Monate auf eine weiterhin 
tendenzielle Verbesserung der Luftqualität auch in München hindeutet. Der Langzeitverlauf über den 
Auswertezeitraum von Januar 2009 bis Dezember 2018 zeigt für NO2 in München an der Landshuter 
Allee eine Abnahme von - 23 µg/m3 [11]. München lag 2018 im negativen Städteranking hinter Stutt-
gart (71 µg/m3) und Darmstadt (67 µg/m3) an dritter Stelle, weitere Verbesserungen sind nötig.  

In Regensburg konnte 2018 der NO2-Jahresmittel-Grenzwert mit 37 µg/m3 erstmals eingehalten wer-
den. 

In Bayern existieren insgesamt 17 Luftreinhaltepläne mit Maßnahmen zur Verbesserung der Luftquali-
tät.  
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Sie wurden für die Ballungsräume München, Nürnberg-Fürth-Erlangen, Augsburg und die Gebiete An-
sbach, Arzberg, Bayreuth, Burghausen, Ingolstadt, Landshut, Lindau, Neu-Ulm, Inntalautobahn: Stre-
ckenabschnitt Oberaudorf, Passau, Regensburg, Schwandorf, Weiden und Würzburg erstellt. Für 
Augsburg, Ansbach, Lindau, München (sechsmal), Nürnberg (zweimal), Regensburg (zweimal) sowie 
Würzburg (zweimal) wurden die Pläne fortgeschrieben. Aufgrund der weiterhin hohen NO2-
Grenzwertüberschreitungen wurde der Luftreinhalteplan für München erneut fortgeschrieben. Die 
7. Fortschreibung wird voraussichtlich in den nächsten Tagen in Kraft treten. Zur Verbesserung der 
Luftqualität in der Landeshauptstadt München sind in der siebten Fortschreibung des Luftreinhalte-
plans im Wesentlichen Maßnahmen in den Bereichen öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Rad-
verkehr, Elektromobilität, intelligente Verkehrssteuerung, Baustellenmanagement, Sharing und Poo-
ling, Parkraummanagement, Stadtlogistik, Mobilitätsmanagement und Planungsgrundlagen vorgese-
hen [12]. 

Um ein klareres Bild über die Schadstoffbelastung zu bekommen und die Wirksamkeit künftiger Maß-
nahmen zur Verbesserung der Luftqualität einschätzen zu können, hat die Landeshauptstadt Mün-
chen umfangreiche Messungen für Stickstoffdioxid beauftragt. Seit 01.01.2018 werden an 21 ausge-
wählten Standorten ergänzende Messungen durchgeführt. Seit Beginn des Jahres 2019 wurde die 
Anzahl an NO2-Passivsammler-Messungen um weitere 20 ausgewählte Standorte im Stadtgebiet er-
höht. Die Ergebnisse können im Internet abgerufen werden [13].  

Beginnend im Juli 2019 wurden von unserer Seite 17 weitere Standorte mit Passivsammler-
Messungen von NO2 ergänzend beauftragt, so dass in München nun an rund 60 Standorten über das 
Stadtgebiet verteilt, zusätzlich zu den fünf Messstationen des LÜB, gemessen wird. Alle Standorte 
sind in der 7. Fortschreibung des Luftreinhalteplans der Stadt München aufgelistet und dargestellt.  

Trotz der insgesamt abnehmenden NO2-Tendenz in Bayern, hat sich in diesem Jahr die Anzahl der 
Klageverfahren mit Bezug zur Luftreinhalteplanung erhöht. Neben den Klageverfahren, aufgrund des 
Luftreinhalteplans der Stadt München, wurde für die folgenden 6 weiteren Städte Fürth, Laufen, Nürn-
berg, Passau, Regensburg und Würzburg Klage erhoben. Die Klageschriften beinhalten im Regelfall 
die Aufstellung eines Luftreinhalteplans oder eine Forderung nach Fortschreibung vorhandener Luft-
reinhaltepläne und Festlegung von Maßnahmen, mit dem Ziel der schnellstmöglichen Einhaltung des 
Jahresmittelgrenzwertes für NO2. 

4 Bestandszahlen für Personenkraftwagen (Pkw)  
Die Überschreitungen des NO2-Grenzwertes an stark befahrenen Straßen sind wie bereits erwähnt 
hauptsächlich auf den Straßenverkehr und hier insbesondere auf Dieselfahrzeuge zurückzuführen. 
Fahrzeuge mit unterschiedlichen Abgasnormen tragen dabei unterschiedlich stark zu den Stickstof-
foxidemissionen bei. Während das Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) in der 
letzten Version 3.3 noch aufgezeigt hatte, dass die Stickstoffoxidemissionen der Fahrzeuge in der Ka-
tegorie der Diesel-Pkw mit der Emissionsklasse Euro 5 am höchsten waren, ist die Datengrundlage im 
neuem HBEFA 4.1 umfangreich überarbeitet worden. Die Aktualisierungen zeigen, dass Euro 4 Fahr-
zeuge doch höhere durchschnittliche NO2-Emissionen im Vergleich zu Euro 5 Fahrzeugen aufweisen. 
Mit der Einführung des Euro-6d-Standards in 2 Stufen, bei dem die Emissionstests zusätzlich unter 
realen Fahrbedingungen (RDE) erfolgen, und der Flottenerneuerung durch neue Fahrzeuge dieser 
Emissionsklassen werden sich die Stickstoffoxidemissionen nun aber deutlich verringern. Seit 1. Sep-
tember 2019 gilt für alle Diesel-Pkw-Neufahrzeuge, dass diese entsprechend Euro 6d-temp für die Zu-
lassung den Emissionsgrenzwert von 168 mg/km unter realen Fahrbedingungen einhalten müssen 
(Schadstoffnorm Euro 6d-temp). Ab Januar 2020 beträgt dieser Wert für neue Modelle, ein Jahr später 
für alle Neufahrzeuge, dann nur noch rund 120 mg/km (Schadstoffnorm Euro 6d). Wie bereits in der 
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Einführung aufgezeigt, liegen diese beiden Fahrzeugkategorien im Realbetrieb erfreulicherweise 
durchschnittlich deutlich unter den geforderten Emissionsbegrenzungen. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Fahrzeuge auf Dauer keine negativen Alterungseffekte zeigen. 

Folgend die Veränderungen der vom KBA veröffentlichten Pkw-Zahlen von 2018 zum Vorjahr 2017 im 
Überblick [14]:  
Nach der Statistik des KBA waren zum 01.01.2019 in Deutschland rund 47,1 Mio. Pkw (+1,3 % zum 
Vorjahr) zugelassen, davon 32,2 % Diesel-Pkw (-0,5 % zum Vorjahr) und 65,9 % Benzin-Pkw (+1,9 % 
zum Vorjahr).  

Der Bestand an Elektro-Pkw stieg von 53.861 auf 83.175.  

Die Anzahl der Pkw mit der Emissionsklasse Euro 6 stieg um +33,1 % auf rund 12,4 Millionen Fahr-
zeuge an, wovon erst 180 Euro 6d und 813.314 die Euro 6d-temp hatten. Der Anteil der Pkw mit Euro 
6 wuchs auf insgesamt 26,3 %. Die Pkw der Emissionsklassen Euro 4 und 5 bildeten mit 28,4 % be-
ziehungsweise 27,1 % aber immer noch den größten Anteil. 

Das Durchschnittsalter aller Pkw zum 01.01.2019 betrug 9,5 Jahre (+ 0,1 Jahr).  

Wer Interesse an Beiträgen zu früheren Fachtagungen hat, dem stehen die Tagungsbände im Publi-
kationsshop der Bayerischen Staatsregierung unter „Publikationen“ zur Verfügung [15]. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Referentinnen und Referenten für ihre Bereitschaft an der heuti-
gen Veranstaltung mitzuwirken. 
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Neue Entwicklungen in der Luftreinhaltung – und ein Blick auf 
das Verfahren zum Luftreinhalteplan der Stadt Wiesbaden 

Dr. Marita Mang, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 

Zusammenfassung 
Immer noch wird in vielen Kommunen in Deutschland der Immissionsgrenzwert für Stickstoffdioxid 
(NO2) überschritten. Als Hauptverursacher der Belastung sind seit langem hohe Stickoxidemissionen 
insbesondere der Dieselfahrzeuge bekannt. Die Hoffnung, dass sich dieses Problem nach Einführung 
der Euro-6-Norm lösen würde, ging nicht in Erfüllung. Ganz im Gegenteil zeigten bereits die überar-
beiteten Emissionsfaktoren des HBEFA1 3.3, dass die bisherigen Prognosen der Schadstoffentwick-
lung hinfällig würden. Allein mit den unbestritten sinnvollen, doch i. d. R. nur in geringem Umfang 
wirksamen und häufig auch nicht schnell genug umsetzbaren Maßnahmen, wie dem Ausbau von 
ÖPNV und Radverkehr, Verkehrsmanagement oder Förderung der E-Mobilität, konnte eine Grenzwer-
teinhaltung nicht gewährleistet werden.  

Das führte zu einer Klagewelle von Umweltverbänden gegen die Luftreinhaltepläne, die nach Ansicht 
der Kläger die wirksamste Maßnahme – nämlich ein Fahrverbot für hoch emittierende Fahrzeuge – 
nicht beinhalteten. Nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 
2018 zur Zulässig- und Erforderlichkeit von Fahrverboten erreichten die Diskussionen bundesweit ei-
nen Höhepunkt. Zur Vermeidung von Fahrverboten legte die Bundesregierung nicht nur umfangreiche 
Förderprogramme auf, sie ergänzte auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz um einen weiteren Pa-
ragraphen, der Fahrverbote erst bei NO2-Jahresmittelwerten größer 50 µg/m³ i.d.R. als verhältnismä-
ßig festlegte. Standorte von Messstationen und Probenahmestellen wurden als rechtswidrig bezeich-
net, Messverfahren angezweifelt, Stickstoffdioxid von Lungenfachärzten als besonders ungefährlich 
eingestuft und damit die Einhaltung des NO2-Immissionsgrenzwerts als Grundlage für die Festlegung 
von Fahrverboten grundsätzlich in Frage gestellt. Diese Diskussionen erschwerten den Behörden zu-
sätzlich die Planaufstellung.  

Vor allem die im Laufe der letzten beiden Jahre ergangenen Gerichtsurteile haben die Luftreinhalte-
planung entscheidend geprägt. Einerseits, in dem sie zur Klärung grundsätzlicher Dinge wie den 
Standorten von Probenahmestellen oder der Bedeutung des Immissionsgrenzwertes für die Luftrein-
halteplanung beitrugen, aber andererseits auch mit zusätzlichen Anforderungen, die sie an die Luft-
reinhalteplanung stellten. Auch wenn diese Anforderungen, wie z. B. die Erhöhung der Prognosesi-
cherheit, prinzipiell nachvollziehbar sind, erhöhen sie nicht nur den Aufwand für die Planung, sondern 
stellen die zuständigen Behörden vor kaum lösbare Probleme. So ist jeder, der sich einmal mit der Be-
rechnung von Minderungswirkungen und Prognosen befasst hat, sich der Unsicherheiten, mit denen 
die jeweiligen Annahmen verbunden sind, bewusst.  

Inzwischen zeichnet sich in der Rechtsprechung die Tendenz ab, dass auf Fahrverbote nur dann ver-
zichtet werden darf, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit die vorgesehenen Maßnahmen zur kurzfristi-
gen Einhaltung des Immissionsgrenzwertes ausreichen. Ansonsten sind sie zumindest als eine Art 
Rückfallposition in den Luftreinhalteplänen zu berücksichtigen, falls sich die Prognosen als nicht rea-
listisch erweisen sollten, was engmaschig überwacht werden soll.  

                                                                 
1 Handbuch der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 
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Neue autoMobilität II – Die Zukunft der vernetzten Mobilität 

Dr. Martina Kohlhuber, acatech – DEUTSCHE AKADEMIE DER TECHNIKWISSEN-
SCHAFTEN 
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Alternative Kraftstoffe für Otto- und Dieselmotoren –
E-Fuels und deren Emissionen 

Martin Härtl, Kai Gaukel, Georg Wachtmeister 
Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen der Technischen Universität München 

Einleitung 
Für die Sicherstellung der individuellen Mobilität sind zunehmend schärfere Randbedingungen hin-
sichtlich Umwelt- und Klimabelastung zu beachten. Insbesondere in Großstädten besteht ein großer 
Bedarf, die Emission von NOx und Partikeln deutlich zu reduzieren, um vorgegebene Immissions-
grenzwerte erfüllen zu können. Zusätzlich besteht das Ziel, die Klimaerwärmung auf höchstens 2 °C 
zu begrenzen, wodurch CO2-neutrale Energieträger für mobile Anwendungen in den Fokus rücken. 

Die Elektromobilität kann scheinbar beide Forderungen der lokalen Emissionsfreiheit und der CO2-
freien Antriebsenergie erfüllen. Für das Klima ist letztendlich ausschlaggebend, dass die gesamte 
Herstellungskette des Stromes dann auch CO2-neutral erfolgt. Das ist derzeit zumindest in der Bun-
desrepublik Deutschland mit dem vorhandenen Strommix keinesfalls gegeben. Eine weitere Hürde für 
die Einführung der Elektromobilität ist die Verteilung der elektrischen Energie zu Ladestationen, wel-
che einen hohen Investitionsaufwand erfordert. 

Eine Alternative dazu kann die Verwendung so genannter synthetischer Kraftstoffe sein. Umfangrei-
che Forschungsarbeiten haben bereits demonstriert, dass mit synthetischen Kraftstoffen bei Verbren-
nungsmotoren eine lokale Emissionsfreiheit erreichbar ist. Sie bieten sogar das Potenzial einer sub-
zero-Emission, sodass mit geeigneten Abgasnachbehandlungssystemen eine Reinigung der Umge-
bungsluft erfolgen kann [Hä15]. 

Allerdings ist der zweite wichtige Gesichtspunkt für synthetische Kraftstoffe eine klimaneutrale Herstel-
lung. Dies ist durchaus mit regenerativ erzeugtem Strom möglich, wobei dieser dann auch in der nöti-
gen Menge verfügbar sein muss. Hier besteht also dasselbe Problem wie bei der Elektromobilität. Da 
jedoch synthetische Kraftstoffe den herkömmlichen fossilen Kraftstoffen (Diesel, Otter) sehr ähnlich 
sind, können diese in die bereits vorhandenen Transport-und Verteilungslogistik problemlos einflie-
ßen. Damit ist der Vorteil gegeben, die Herstellung synthetische Kraftstoffe in Regionen der Erde an-
zusiedeln, in denen regenerative Energie (Sonne, Wind) relativ umfangreich verfügbar sind. 

Im Folgenden werden die Eigenschaften der C1-Kraftstoffe, einer Gruppe von rußfrei verbrennenden 
synthetischen Kraftstoffen, und deren hohes Potenzial zur Emissionsverminderung bei Verbren-
nungsmotoren vorgestellt. 

Herstellung und Eigenschaften von C1-Kraftstoffen 
Betrachtet man die motorische Verbrennung, dann ist die Ruß-/Partikelentstehung sehr eng mit den 
im Kraftstoff vorhandenen C-C Bindungen verknüpft. Liegen diese C-C Bindungen im Energieträger 
nicht mehr vor, dann ist auch die Quelle der Partikelbildung nicht mehr vorhanden [Su16]. Damit ist es 
naheliegend, sogenannte C1-Kraftstoffe bei Verbrennungsmotoren einzusetzen. Ein weiterer Vorteil 
synthetischer Kraftstoffe für die Verbrennung ist deren hoher Sauerstoffgehalt. Für Dieselmotoren hat 
sich mittlerweile Oxymethylenether (OME) als sehr geeignet herausgestellt [Hä17b], [Pé17]. Für Ot-
tomotoren wurden bereits erste Untersuchungen mit einem Gemisch aus den C1-Kraftstoffen Dime-
thylcarbonat (DMC) und Methylformiat (MeFo) durchgeführt und auch hier wurde das Potenzial einer 
deutlichen Partikelreduzierung nachgewiesen [Hä17a]. 
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Grundsätzlich erfolgt die Herstellung der C1-Kraftstoffe auf Basis von H2 und CO2. Über Methanol und 
Formaldehyd werden dann die verschiedenen OME-Ketten [Bu11], sowie DMC und MeFo hergestellt 
[Hä18]. Derzeit wird an neuen Routen und Verfahren geforscht, die einen deutlich geringeren Ener-
gieeinsatz für die Herstellung erfordern [He19]. 

  

Abb. 1:  Bilder der rußfreien Verbrennung von C1-Kraftstoffen und deren prinzipielle Herstellung durch das Re-
cycling von CO2. Der benötigte Wasserstoff wird durch die Wasserelektrolyse gewonnen. 

Für eine erfolgreiche Einführung neuer Kraftstoffe ist ein möglichst geringer Bedarf an Änderungen am 
Antriebssystem und an der Verteilungslogistik eine wichtige Voraussetzung. Diesbezüglich ist OME 
sicherlich attraktiv, da durch geeignete Mischung unterschiedlicher Kettenlängen (OME3 bis OME6) 
sehr ähnliche physikalische Eigenschaften wie bei herkömmlichem Dieselkraftstoff erzeugt werden 
können (Siedebereich, Viskosität, Flammpunkt, Stabilität). 

Tab. 1: Eigenschaften der untersuchten Kraftstoffe. PDF: paraffinischer Dieselkraftstoff mit besonders günstigen 
Emissionseigenschaften. 

Parameter Einheit Paraffinic 
Diesel Fuel* 

(PDF) 

OME1 OME1b** OME3-6 Mix*** 

Unterer Heizwert MJ/kg 43,8 22,4 22,5 18,8 

Dichte (15 °C) kg/m³ 780 860 869 1068 

Diesel-Äquivalent m³/m³ 1 1,77 1,75 1,70 

Siedepunkt/-bereich °C 210 - 302 42 41,9 - 42,6 157 - 259 

Cetanzahl - 79,8 29,3 40 75,2 

Schmierfähigkeit 
HFRR 

µm 260 (60 °C) 759 (20 °C) 278 (20 °C) 519 (60 °C) 

Kin. Viskosität mm²/s 2,92 (40 °C) 0,33 (20 °C) 0,77 (20 °C) 1,19 (40 °C) 

Sauerstoffgehalt Gew.- % 0 42,1 42,6 47,9 

* Gemäß EN15940 
** Additiv: 3 Gew.-% Mischung langkettiger Polyether 
*** Mischverhältnis in Gew.-%: 43 % OME3, 31 % OME4, 19 % OME5, 7 % OME6 
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Aus Tabelle 1 geht hervor, dass die größten Unterschiede von OME3-6 im Vergleich zu Diesel in der 
Dichte, dem Sauerstoffgehalt und damit im Heizwert liegen. Es ergibt sich ein Diesel-Äquivalent von 
ca. 1,7. Das bedeutet: volumetrisch muss die 1,7 -fache Kraftstoffmenge eingespritzt werden. Da je-
doch die weiteren Eigenschaften denen des Dieselkraftstoffes sehr ähnlich sind, kann für OME die be-
reits vorhandene Lager-und Verteilungsstruktur verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist das gerin-
gere Gefahrenpotenzial (hoher Flammpunkt, geringe Toxizität). 

Beschreibung des Versuchsaufbaus 
Experimentelle Untersuchungen zu OME wurden an einem Einzylinder-Forschungsmotor, Abbil-
dung 2, durchgeführt, welcher von dem Serienmotor MAN D20 abgeleitet wurde. Mit Ausnahme der 
Hochdruckpumpe erfolgten keine Anpassung der Komponenten an den Kraftstoff OME. An der Hoch-
druckpumpe mussten die serienmäßigen Dichtungsringe durch PTFE-Ringe ersetzt werden, um Un-
dichtigkeiten aufgrund von Aufquellen zu vermeiden. Der Motor verfügt über eine Common-Rail-
Einspritzung, so dass der Raildruck in einem breiten Bereich variiert werden kann. Für vergleichende 
Versuche wurde ein Umschaltmodul zum raschen Wechsel zwischen Dieselkraftstoff und OME entwi-
ckelt. Zudem verfügt der Motor über ein gekühltes AGR-System und einem DOC. Zudem wird der Mo-
tor von einer externen Druckstation mit Ladeluft versorgt. 

Die einzelnen Komponenten im Abgas wurden mit FTIR, PMD, FID und IRD jeweils vor und nach dem 
Katalysator gemessen. Zusätzlich wurde die Partikelmasse und -anzahl erfasst. 

 

Abb. 2:  Übersicht des Prüfstands mit Einzylinder-Diesel-Forschungsmotor für die Untersuchung von selbstzün-
denden Kraftstoffen. Die gasförmigen Abgaskomponenten werden mit einer FTIR-Anlage detailliert auf-
gelöst. 

Ergebnisse 
Aufgrund ihrer Molekülstruktur verbrennen C1-Kraftstoffe ohne Entstehung von Rußpartikeln. Damit ist 
die bei üblichem Dieselkraftstoff vorhandene Partikelbildung beim Einsatz der Abgasrückführung nicht 
vorhanden. Dies eröffnet insbesondere hinsichtlich einer innermotorischen NOx-Reduzierung weiter-
reichende Möglichkeiten. Wie aus Abbildung 3 zu erkennen ist, kann die AGR-Rate bis zu Verbren-
nungsluftverhältnissen von 0,9 erhöht werden, ohne dass es zu einem Anstieg von Partikelmasse und 
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-anzahl kommt. Allerdings ist eine Auslegung eines OME Brennverfahrens unter einem Verbrennungs-
luftverhältnis von 1,1 nicht zu empfehlen, da dann der indizierte Wirkungsgrad sinkt. Zusätzlich ist zu 
beachten, dass bei den sehr niedrigen Verbrennungsluftverhältnissen Methan im Abgas zu finden ist. 
Da Methan katalytisch sehr schwer konvertiert werden kann, ist auch aus diesem Grund ein Verbren-
nungsluftverhältnis kleiner 1,1 nicht anzustreben. 

Nachdem in der Molekülkette von OME der Stoff Formaldehyd als Grundeinheit vorhanden ist, gilt 
auch dieser Komponente im Abgas das Augenmerk. Wie die Messungen zeigen, wird Formaldehyd 
problemlos im DOC konvertiert, sodass diese Komponente kein Problem darstellt. 

 

Abb. 3:  Ergebnisse einer AGR-Variation bei 1200 1/min und 13 bar ind. Mitteldruck. 
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Abb. 4:  Kohlenstoffhaltige Emissionen bei der AGR-Variation, Messung mittels FTIR-Gerät. 

Die sehr guten Verbrennungseigenschaften von OME führen dazu, dass innermotorisch mit lediglich 
einem DOC sehr niedrige Fahrzeugemissionen erreicht werden. Wie Abbildung 5 zeigt, werden die 
Euro VI Grenzwerte für die Partikelzahl unterschritten und das Emissionsniveau bewegt sich in einer 
Größenordnung, welches in der Umgebung einer viel befahrenen Straße vorhanden ist. Mit einer auf-
wendigen Abgasnachbehandlung besteht sogar das Potenzial einer sogenannten sub-zero Emission. 

 

Abb. 5:  Rußmenge und Partikelzahlkonzentration im Rohabgas bei der AGR-Variation. 
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Mögliche Effekte zur Kosteneinsparung 
Aufgrund der hervorragenden Verbrennungseigenschaften von OME können im Abgassystem die 
Komponenten SCR-Katalysator und Partikelfilter vereinfacht werden. Hinsichtlich SCR-Katalysator 
sind Maßnahmen zum schnellen Aufheizen, welche verbrauchserhöhend wirken, nicht mehr erforder-
lich. Der Betreiber muss weniger AdBlue nachtanken. Eine Regenerierung des Partikelfilters ist nicht 
mehr notwendig, welches sich ebenfalls vorteilhaft auf den Verbrauch auswirkt. 

Mit OME als Kraftstoff besteht aber noch eine weitere Möglichkeit einer Komplexitätsreduzierung. 
Während mit handelsüblichem Dieselkraftstoff der Raildruck immer weiter angehoben wird, um die 
Gemischbildung zu verbessern, ist dies mit OME nicht mehr erforderlich. Wie Untersuchungen am 
Einzylinder-Forschungsmotor aufzeigen, Abbildung 6, kann der Raildruck sogar auf niedrigere Werte 
im Bereich von ca. 1.000 bar abgesenkt werden, ohne dass die Verbrennung und damit das niedrige 
Emissionsniveau verschlechtert wird. 

 

Abb. 6:  Ergebnisse einer Variation des Common-Rail Drucks bei 1.200 1/min und 13 bar ind. Mitteldruck. 

C1-Kraftstoffe bei Ottomotoren 
Vergleichbar mit der dieselmotorischen Verbrennung bringen C1-Kraftstoffe auch für Ottomotoren den 
Vorteil einer innermotorischen Emissionsreduzierung. Da direkteinspritzende Ottomotoren ebenfalls 
das Problem der Partikelbildung haben, wirkt auch hier die fehlende C-C Bindung vorteilhaft. Erste 
Versuche haben das vorhandene Potenzial der Partikelreduzierung bereits deutlich demonstriert, Ab-
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bildung 7 [Hä18], [Hä17a]. Hier bietet sich möglicherweise auch ein Blenden von C1-Kraftstoffen mit 
handelsüblichen Ottokraftstoffen an. Die Wissensbasis ist allerdings auf diesem Gebiet noch nicht so 
weit fortgeschritten, wie es für OME der Fall ist. 

   

Abb. 7:  Erste Resultate von einem PKW-Forschungsmotor, hier die Rohemissionen der C1-Ottokraftstoffe DMC 
und MeFo bei einer Variation des Luftverhältnisses im Vergleich mit Benzin RON95. Die Emission von 
NOx und Kohlenwasserstoffen (THC) geht stark zurück, die Partikelanzahl wird um den Faktor 10 (DMC) 
bzw. 100 (MeFo) reduziert. 

Zusammenfassung 
Aufgrund der fehlenden C-C Bindungen und des hohen Sauerstoffgehaltes von C1-Kraftstoffen kommt 
es bei Verbrennungsmotoren zu einer partikelfreien Verbrennung. Die im Abgas noch vorhandenen 
Restpartikel können auf verbranntes Schmieröl oder Abrieb zurückgeführt werden. Durch die partikel-
freie Verbrennung entfällt der Trade-Off zwischen NOx- und Partikelentstehung. Damit können Brenn-
verfahren mit hohen AGR-Raten realisiert werden. Somit werden die Stickoxide auf ein sehr niedriges 
Niveau reduziert. Auf diese Weise wurden mit OME durch umfangreiche Versuche Rohemissionen 
nachgewiesen, welche unterhalb der Euro VI Grenzwerte liegen. Dennoch empfiehlt sich die Verwen-
dung eines DOC, um Sekundäremissionen ebenfalls zu vermeiden. Zudem liefert der Kraftstoff OME 
das Potenzial zur Einsparung, da Partikelfilter und SCR-Katalysator kostengünstiger ausgeführt wer-
den können. Des Weiteren kann auch der Raildruck abgesenkt werden. 

Auch für Ottomotoren gibt es bereits erste Versuche, welche positive Effekte der C1 Kraftstoffe DMC 
und MeFo aufgezeigt haben. Hier besteht noch weiterer Forschungsbedarf. 

Zur Vermeidung lokaler Emissionen sind C1-Kraftstoffe eine sehr tragfähige und nachhaltige Lösung. 
Hinsichtlich CO2 Reduzierung sind C1-Kraftstoffe differenzierter zu betrachten. Da diese Kraftstoffe in 
chemischen Anlagen hergestellt werden müssen, ist auch ein entsprechender Energiebedarf erforder-
lich. Solange der dafür erforderliche Strom nicht aus regenerativen Quellen stammt, ist auch eine 
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CO2-Neutralität nicht gegeben. Hier ist die Situation gleich der der Elektromobilität. Der Vorteil von C1-
Kraftstoffen ist die hohe Ähnlichkeit zu den bereits vorhandenen flüssigen Kraftstoffen. Damit lassen 
sich die synthetischen C1-Kraftstoffen in Regionen der Erde herstellen, in denen regenerativer Strom 
kostengünstig und einfach verfügbar ist. 

 

Abb. 8:  Entwicklungsoptionen bei der Herstellung synthetischer Kraftstoffe. A: industrielle CO2-Quellen werden 
als Rohstoff für das Kohlenstoff-Recycling genutzt. B: Biomasse dient als Kohlenstoffquelle für die Kraft-
stoffsynthese, der CO2-Kreislauf ist geschlossen. C: technische Anlagen extrahieren CO2 aus der Luft. 
Quelle: Dr. Eberhard Jacob. 

Nutzt man CO2 aus bereits vorhandenen Prozessen wie z. B. der Stahlherstellung, dann kann dieses 
CO2 zumindest ein zweites Mal genutzt werden. Wird CO2 aus Biomasse gewonnen, so entsteht ein 
geschlossener Kreislauf und eine CO2 Neutralität ist erreicht. Dies gilt auch für die CO2-Extraktion aus 
der Luft, falls dies in Zukunft kostengünstig möglich wird. 
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